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1. Teil: Einleitung 

A. Einführung in die Thematik 

Noch älter als die – inzwischen bereits sprichwörtliche – Bezeichnung der Auswahl des 

Insolvenzverwalters als „Schicksalsfrage“ des Insolvenzverfahrens,1 ist die Kontro-

verse, ob auch juristische Personen in das Amt des Insolvenzverwalters berufen werden 

können.2 Diese Frage war bisher in der Praxis – trotz Kritik3 aus der Literatur – eindeutig 

zu Ungunsten juristischer Personen beantwortet worden.4  

Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Diskussion vor Einführung der neuen In-

solvenzordnung zum 1. Januar 1999. Der Gesetzgeber entschloss sich schließlich mit 

Schaffung des § 56 InsO zur Bewahrung des status quo, wonach ausdrücklich nur „na-

türliche Personen“ als Insolvenzverwalter bestellt werden können.5 Auffällig ist dabei 

jedoch, dass sich die bisherige Auseinandersetzung hauptsächlich auf die Nennung von 

Vor- und Nachteilen der Zulässigkeit der Bestellung juristischer Personen als Insolvenz-

verwalter beschränkte,6 ohne diese Frage jedoch vertieft an übergeordnetem Verfas-

sungs- und Europarecht zu messen. Häufig wird vielmehr als Fazit festgestellt, dass be-

reits „kein Bedürfnis“7 für die Zulassung juristischer Personen zum Amt des Insolvenz-

verwalters bestehe oder behauptet, dass es in der Praxis für den Marktzugang der juris-

tischen Personen genügen dürfte, wenn sie ein Mitglied eines geschäftsführenden Or-

gans oder einen Mitarbeiter als natürliche Person zum Insolvenzverwalter einsetzen las-

sen könnten.8 

                                                 
1  Diese regelmäßig zitierte Bezeichnung geht zurück auf Ernst Jaeger („Die Auslese des Verwalters ist 

die Schicksalsfrage des Konkurses.“) in Jaeger/Weber, KO, 8. Auflage 1958, § 78 Rn. 7; vgl. auch 

Uhlenbruck, KTS 1989, 229. 
2  Vgl. hierzu etwa den Beschluss des OLG Hamburg vom 12.05.1931 – Bs Z III 83/31, JW 1931, 2155 

mit weiteren Nachweisen. 
3  Vgl. nur beispielhaft Skrotzki, KTS 1961, 145; Braun, BB 1993, 2172; Römermann, NJW 2002, 3729; 

Kleine-Cosack, NZI 2011, 791. 
4  Ganz herrschende Meinung, vergleiche Graeber in: MünchKommInsO, § 56 Rn. 15; Delhaes in: 

Nerlich/Römermann, § 56 Rn. 13; Gerhardt in: Jaeger, InsO, § 56 Rn. 34f; Zipperer in: Uhlenbruck, 

InsO, § 56 Rn. 13; Frind in: HambKommInsO, § 56 InsO Rn. 1b; Riedel in: HK-InsO, § 56 Rn. 3; 

Ries in: K. Schmidt, InsO, § 56 Rn. 10; Holzer in: Beck/Depré, § 3 Rn. 37; Klopp/Kluth/Pechartscheck 

in: Gottwald, InsR-HB, § 22 Rn. 11; Smid, HB Insolvenzrecht, § 26 Rn. 2; Röpke in Hess, InsO, § 56 

Rn. 45f. 
5  Zur Gesetzeshistorie siehe ausführlich unten 2. Teil: A, S. 10. 
6  Beispielhaft dafür Uhlenbruck, AnwBl 1993, 453. 
7  Uhlenbruck, AnwBl 1993, 457; so auch Graeber, NZI 2003, 572. 
8  Graeber in: MünchKommInsO, § 56 Rn. 16. 



Einleitung 

2 

Ein fehlendes praktisches Bedürfnis dürfte bereits durch den Sachverhalt einer kürzlich 

ergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs widerlegt sein, in dem eine Rechts-

anwalts-GmbH die Eintragung als juristische Person in eine Vorauswahlliste für Insol-

venzverwalter beantragte.9 Diese Entscheidung hat der grundsätzlichen Diskussion um 

die Zulassung juristischer Personen in das Amt des Insolvenzverwalters neuen Schwung 

verliehen und bietet Anlass, sich mit der Frage vertieft unter Beachtung verfassungs- 

und europarechtlicher Vorgaben auseinander zu setzen. Denn davon, dass die Diskus-

sion über die Zulassung juristischer Personen als Insolvenzverwalter nun „beendet“ 

sei,10 kann nicht die Rede sein, vielmehr werfen die Entscheidung des BGH und in der 

Folge ergangene Rechtsprechung zahlreiche neue Fragen auf. Das gilt insbesondere, 

seitdem durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 

der Gläubigereinfluss auf die Auswahl des Insolvenzverwalters weiter gestärkt wurde 

und die Bedeutung der Listung von Insolvenzverwaltern bei Insolvenzgerichten zurück-

geht, weil der von den Gläubigern vorgeschlagene Insolvenzverwalter nicht zwingend 

auf der richterlichen Vorauswahlliste stehen muss.11 

Ziel dieser Arbeit ist es insbesondere zu prüfen, ob die Zulassung von juristischen Per-

sonen zum Amt des Insolvenzverwalters lediglich eine rechtspolitische Frage ist oder 

ob dies nicht sogar aufgrund von höherrangigem Recht zwingend geboten ist.12  

Vor dem Hintergrund des Trends zu immer größeren und weiter spezialisierten „Ver-

walterkanzleien“, die mit dem ursprünglichen Leitbild einer das gesamte Verfahren 

höchstpersönlich bearbeitenden und überblickenden natürlichen Person nur noch die 

Bestellung einer Einzelperson zum Insolvenzverwalter gemein haben, weist die Thema-

tik damit neben der wissenschaftlichen Komponente auch verstärkte Praxisrelevanz auf. 

Insbesondere setzt sich die Arbeit dazu auch mit den möglichen Vorteilen der Bestellung 

juristischer Personen zum Insolvenzverwalter auseinander. 

B. Abgrenzung des Themas und Begriffsbestimmung 

Fokus der Untersuchung ist die Zulässigkeit der Bestellung juristischer Personen zum 

Insolvenzverwalter nach dem jeweiligen inländischen Recht. Dabei wird zunächst die 

deutsche Rechtslage eingehend betrachtet, um diese anschließend mit ausländischen 

Rechtsordnungen zu vergleichen.  

                                                 
9  BGH, Beschl. v. 19.09.2013 – IX AR (VZ) 1/12, ZInsO 2013, 2103. 
10  So Frind, ZInsO 2013, 2154; Klopp/Kluth/Pechartscheck in: Gottwald, InsR-HB, § 22 Rn. 11. 
11  Ries in: K. Schmidt, InsO, § 56a Rn. 20; Tomat, GmbH-StB 2014, 42; Hohl, Richterliche 

Unabhängigkeit, 65. 
12  Als rein rechtspolitische Frage sehen dies wohl Uhlenbruck, AnwBl 1993, 454 und Pape, ZIP 1993, 

737. 
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Nicht Gegenstand der Untersuchung ist dagegen die grenzüberschreitende Tätigkeit aus-

ländischer Insolvenzverwalter in Deutschland in Folge eines im Ausland eröffneten In-

solvenzverfahrens.13 Zur Eingrenzung des Themas wird auch auf die Darstellung der 

Tätigkeit eines in Deutschland bestellten Insolvenzverwalters im Ausland verzichtet.  

Ebenfalls vom Fokus dieser Arbeit ausgeklammert ist das vorinsolvenzliche (Unterneh-

mens-) Reorganisationsverfahren, das die Abwendung eines Insolvenzverfahrens und 

die Sanierung des Schuldnerunternehmens durch Reorganisationsmaßnahmen zum Ziel 

hat. Zwar wird in diesem Stadium einer Unternehmenskrise im Vorfeld einer Insol-

venzantragstellung oft externer insolvenzrechtlicher Sachverstand herangezogen und 

beraten einige als Insolvenzverwalter tätige Personen und Verwaltergesellschaften auch 

in diesem Stadium. Jedoch handelt es sich dabei gerade nicht um Insolvenzverwalter im 

eigentlichen Sinne, da die Regeln der Insolvenzordnung erst ab der Stellung eines In-

solvenzantrages – und damit dem Scheitern der außergerichtlichen Sanierung – Anwen-

dung finden. Diese Konzentration auf die spezifisch auf die Insolvenz der Gesellschaft 

bezogenen Regeln erlaubt es außerdem, eine größere Vergleichbarkeit gerade im Rah-

men des Rechtsvergleichs herzustellen und somit die jeweiligen Rechtsordnungen mit 

ihren unterschiedlichen Ansätzen zu untersuchen. 

Auch der Begriff des Insolvenzverwalters ist insofern zu präzisieren, da es neben dem 

klassischen Insolvenzverwalter im eröffneten Insolvenzverfahren (§ 56 InsO) zahlreiche 

Sonderformen wie den Sachwalter (§ 274 InsO), Treuhänder (§ 313 InsO) und den vor-

läufigen Insolvenzverwalter (§ 22 InsO) gibt.14 Soweit im Rahmen dieser Arbeit jedoch 

keine Unterscheidung vorgenommen wird, bezieht sich dieser Begriff ausnahmslos auch 

auf sämtliche dieser Sonderformen. 

Grundsätzlich ist die Insolvenzverwalterbestellung in Deutschland als zweiaktiges Ge-

schehen aufgebaut, das sich zum einen aus der Auswahl eines geeigneten Verwalterkan-

didaten und in einem zweiten Schritt aus der förmlichen Bestellung dieses ausgewählten 

Insolvenzverwalters zusammensetzt. Vor Inkrafttreten des ESUG wurden diese beiden 

Akte im Rahmen der gerichtlichen Vorauswahl in alleiniger Zuständigkeit durch den 

Insolvenzrichter kraft seines richterlichen Auswahlermessens ausgeführt, wobei der 

Auswahlentscheidung an sich regelmäßig durch die Bildung eines Bewerberpools vor-

gegriffen wurde.15 Nach dem Inkrafttreten des ESUG verbleibt lediglich der eigentliche 

Legitimationsakt der förmlichen Bestellung des (vorläufigen) Insolvenzverwalters wei-

terhin zwingend in alleiniger Zuständigkeit der Insolvenzgerichte.16 Daneben privati-

siert das ESUG jedoch in Teilen die vorgelagerte, das Verfahren schicksalhaft prägende 

                                                 
13  Vgl. zu dieser Thematik etwa Rossbach, Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland. 
14  Siehe zu den jeweiligen Verweisungsbrücken auf § 56 InsO Ries in: K. Schmidt, InsO, § 56 Rn. 1. 
15  Paulus, ZInsO 2006, 752; Voigt-Salus/Pape in: Mohrbutter/Ringstmeier, HB Insolvenzverwaltung, 

Kapitel 21 Rn. 10; neben einer solchen Vorauswahlliste sind jedoch auch andere vergleichbar 

geeignete Stoffsammlungsmethoden denkbar, vgl. Gaier, ZInsO 2006, 1182. 
16  Ries in: K. Schmidt, InsO, § 56 Rn. 2. 
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Auswahlentscheidung des noch förmlich zu bestellenden Verwalterkandidaten, indem 

im Falle der Mitwirkung eines vorläufigen Gläubigerausschusses dieser ein Anforde-

rungsprofil an einen zu bestellenden Verwalter definieren oder sogar bindend einen zu 

bestellenden Kandidaten namentlich benennen kann.17 Wenngleich eine solche Ein-

flussnahme in der Praxis selten ist,18 wurde das gerichtliche Erstauswahlmonopol zu-

gunsten verstärkter Anhörungs- und Mitwirkungsrecht der Gläubiger und des Insolvenz-

schuldners durch das ESUG weiter geschwächt, indem beispielsweise dem Schuldner 

bei beantragter Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren gemäß § 270b Abs. 2 InsO 

ein gewisses Mitspracherecht über die Person des Sachwalters zusteht.  

Allerdings müssen auch diese namentlichen Personalvorschläge oder Anforderungspro-

file stets den Eignungskriterien von § 56 Abs. 1 InsO genügen und können sich daher 

nicht über das Erfordernis der Bestellung einer „natürlichen Person“ zum Insolvenzver-

walter hinwegsetzen.19 Aus diesem Grund fällt unter den Begriff der „Bestellung zum 

Insolvenzverwalter“ im Rahmen dieser Arbeit nicht nur das Zulassungsverfahren, das 

der Eingrenzung des Kreises der Personen dient, die potentiell als Insolvenzverwalter in 

Frage kommen,20 sondern auch die sich daran anschließende förmliche Bestellung des 

(vorläufigen) Insolvenzverwalters, von der § 56 Abs. 1 InsO juristische Personen aus-

drücklich ausschließt. Welche speziellen Anforderungen im Falle der (hypothetischen) 

Zulassung juristischer Personen im Insolvenzverwalteramt an diese im Detail zu stellen 

wären, wird im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls diskutiert.21 

Der Begriff der „juristischen Person“ wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst zur Ver-

einfachung als Oberbegriff für sämtliche „nicht-natürlichen“ Personen verwendet, die 

durch § 56 InsO von der Insolvenzverwaltung ausgeschlossen sind. Der Begriff „juris-

tische Person“ ist daher nicht technisch, sondern als Gegenbegriff zur natürlichen Person 

gemeint. Die Unterscheidung innerhalb dieser Obergruppe zwischen juristischen Perso-

nen (im engeren Sinne) und Personengesellschaften bzw. von § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO 

(historisch bedingt) missverständlich bezeichneten „Gesellschaft[en] ohne Rechtsper-

sönlichkeit“22 erfolgt erst im Rahmen eines späteren Kapitels bei der Frage nach etwai-

gen Einschränkungen bei der Zulassung juristischer Personen zum Amt des Insolvenz-

verwalters.23  

                                                 
17  Ries in: K. Schmidt, InsO, § 56 Rn. 2. 
18  Vgl. dazu Hohl, Richterliche Unabhängigkeit, 51. 
19  Hohl, Richterliche Unabhängigkeit, 65. 
20  Häufig in der insolvenzrechtlichen Literatur auch als „Vorauswahlverfahren“ bezeichnet, vgl. Graf-

Schlicker, Kölner Schrift zur InsO (2009), 236 Rn. 3; Römermann, ZInsO 2004, 937. 
21  Siehe dazu 2. Teil: Kapitel I.III, S.119. 
22  Siehe zu dieser missverständlichen Bezeichnung Bork, Einführung in das Insolvenzrecht, Rn. 32ff. 
23  Siehe 2. Teil: Kapitel I.I, S. 105. 
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C. Relevanz eines Rechtsvergleichs 

In Zeiten fortschreitender Globalisierung ist es zwangsläufig, dass mit dem verstärkten 

grenzüberschreitenden Austausch von Waren und Dienstleistungen und weltweiter In-

vestitionstätigkeit gewissermaßen als deren „Kehrseite“24 auch Insolvenzen nicht vor 

staatlichen Grenzen Halt machen. Dies hat nicht zuletzt die (Welt-)Finanzkrise deutlich 

vor Augen geführt, durch die das Insolvenzrecht in vielen Staaten in den Fokus der 

Rechtspolitik geraten ist.25 Der nicht grenzüberschreitende Insolvenzfall mit Schuldner-

vermögen und Gläubigern in nur einem Staat ist bereits heute zumindest bei Unterneh-

mensinsolvenzen die Ausnahme und eine Insolvenz damit kein auf nationale Grenzen 

beschränktes Phänomen (mehr).26 Parallel zum Entstehen internationaler Konzerne ist 

auch bei Rechtsanwalts- und Insolvenzverwalter-Kanzleien der Trend zur Vergrößerung 

und Internationalisierung erkennbar, sei es durch Standorte in unterschiedlichen Län-

dern oder durch das Anbieten von Dienstleistungen außerhalb des Heimatmarkts, nicht 

zuletzt durch die Zulassung neuer Formen des Zusammenschlusses von Rechtsanwälten 

wie der Anwalts-GmbH oder der speziell für Anwälte und Wirtschaftsprüfer geschaffe-

nen englischen LLP. Als Folge dieser Entwicklung hat die Frage des Zugangs zum deut-

schen „Insolvenzverwaltermarkt“ nicht nur für deutsche, sondern auch ausländische, 

länderübergreifend tätige, Insolvenzverwalter erhebliche Bedeutung. Für beide kann das 

Auftreten in Form der juristischen Person vorteilhaft sein, wenn nicht sogar zwingend 

und damit einen weiteren Beitrag auf dem Weg zur Verwirklichung des einheitlichen 

Binnenmarkts innerhalb der Europäischen Union leisten. Eine gewisse Abschottungs-

wirkung der derzeitigen Rechtslage zeigt sich nicht zuletzt daran, dass – soweit ersicht-

lich – bis zum heutigen Tage nur sehr wenige ausländische Insolvenzverwalter – als 

natürliche Person – die Eintragung in eine deutsche Vorauswahlliste beantragt haben.27 

Auf der anderen Seite werden in Deutschland ansässige Insolvenzverwalter bereits ver-

einzelt an Gerichten von EU-Mitgliedstaaten als Insolvenzverwalter bestellt, womit zum 

einen ein entsprechendes Interesse erkennbar ist und zum anderen die Vermutung nahe 

liegt, dass der dortige Verwaltermarkt weniger abgeschottet ist.28 

                                                 
24  Rossbach, Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland, S. 257. 
25  Bork/Wiese, Rechtsstellung des Insolvency Practitioner, S. 1. 
26  Rossbach, Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland, S. 2; Heukamp, Verfahrensrechtliche 

Aspekte der Gläubigerautonomie, S. 30; Kruth, Auswahl und Bestellung des Insolvenzverwalters, 

104, 163. 
27  BGH, Beschl. v. 19.09.2013 – IX AR (VZ) 1/12, ZInsO 2013, 2103, 2107 Rn. 31; Vallender, ZIP 

2011, 458; beachte jedoch zur aktuellen Entwicklung 2. Teil: Kapitel G, S. 104ff. 
28  Kruth, Auswahl und Bestellung des Insolvenzverwalters, S. 104 Fn. 582; Slopek, ZInsO 2008, 1243. 


